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Kurzcharakteristik:
Legal Tech ist keine Zukunftsmusik – Abläufe in Kanzleien, Rechts-
abteilungen, Notariaten, der Verwaltung, bei Gerichten sind 
längst betroffen. Die neue Zeitschrift ist ganz auf die aktuellen 
und künftigen Entwicklungen zugeschnitten.

Praxis- und branchenbezogen finden sich Antworten auf Fragen 
aus dem juristischen Praxisalltag: Welche Technologien werden 
eingesetzt und für welchen Zweck? Was bedeuten sie für die 
juristischen Arbeitsprozesse? Welche Hürden gilt es zu über-
winden, um neue Technologien effizient einzusetzen? Welche 
datenschutz- und berufsrechtlichen Probleme ergeben sich in 
Kanzlei und Unternehmen? Wie greifen E-Justice und E-Govern-
ment in die unternehmerischen und Kanzleiprozesse ein? 
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Digitaler Zugri� :

Praxisleitfaden zum neuen Recht

Schucht | Wiebe  
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Die neue 
EU-Produktsicherheits-
verordnung
General Product Safety Regulation (GPSR)

Die neue EU-Produktsicherheitsverordnung
General Product Safety Regulation (GPSR)
Von RA Dr. Carsten Schucht und RA Dr. Gerhard Wiebe
2024, 165 S., brosch., 49,– €
ISBN 978-3-7560-0247-4
E-Book 978-3-7489-4281-8
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Die Neuregelungen

Die neue EU-Produktsicherheitsverordnung (General Product 
Safety Regulation – GPSR) gilt unmittelbar und betri� t die Si-
cherheit aller Verbraucherprodukte im nicht-harmonisierten 
Bereich. Im Rahmen der 18-monatigen Übergangsfrist müssen 
sich alle Wirtschaftsakteure auf das neue Recht einstellen. Die 
Änderungen sind umfassend und lösen weitgehend das Produkt-
sicherheitsgesetz (ProdSG) ab. Die internen Qualitätsprozesse 
müssen vor dem Hintergrund einer Vielzahl neuer Vorgaben und 
P� ichten vielfach neu aufgestellt bzw. angepasst werden. Es 
drohen schnelle Reaktionen durch die Marktaufsichtsbehörden.

Der Einführungsband

Der Leitfaden von Schucht/Wiebe bietet Sicherheit im Umgang mit 
den neuen Regelungen. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt können 
anhand der klaren Struktur und verständlichen Sprache die relevan-
ten Anforderungen und P� ichten geprüft und geschult werden. 
Die Umsetzung in die Produktions- und Qualitätsprozesse wird so 
erleichtert und das rechtliche Risiko von Anfang an minimiert.

Die wichtigsten Themen

■ Anwendungsbereich und Ziele

■ Formelle und materielle Produktanforderungen

■ Pfl ichten der Wirtschaftsakteure

■ Besondere Anforderungen und Pfl ichten beim Fernabsatz

■ Verbraucherrechte

■ Durchsetzung und Sanktionen

■ Auswirkungen auf andere produktbezogene Rechtsbereiche

Praxiswissen aus erster Hand

Die beiden Autoren Dr. Carsten Schucht und Dr. Gerhard Wiebe 
sind ausgewiesene Experten im Produktrecht und kennen die 
entscheidenden Details im Produktsicherheitsrecht.
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